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24. OKTOBER 2007 [NR. 20]

Amtliche 
Bekanntmachungen

Erlass einer Veränderungssperre 
gem. §§ 14ff. Baugesetzbuch 
(BauGB) für den Bereich des 
in Änderung befindlichen Be-
bauungsplanes Nr. 342 „Gewer-
begebiet Burgfarrnbach“, den 
Bereich zwischen der Veits-
bronner Straße, der Siegelsdorfer 
Straße, der Oberfarrnbacher 
Straße und der Straße „Breiter 
Steig“ in der Gemarkung Burg-
farrnbach 
Die Stadt Fürth erlässt auf Grund 
des § 14 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 16 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl. I S.2414), 
zuletzt geändert durch Artikel I des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2006 

(BGBl. I S.3316) i. V. m. Art. 23 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (Gemeindeordnung - GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. August 1998 (GVBl 
1998, S. 796), zuletzt geändert am 
10. April 2007 (GVBl 2007, S. 
271), folgende Satzung über eine 
Veränderungssperre:
§ 1
Räumlicher Geltungsbereich
Bei dem räumlichen Geltungsbereich 
handelt es sich um das Gebiet zwi-
schen der Veitsbronner Straße, der 
Siegelsdorfer Straße, der Oberfarrn-
bacher Straße und der Straße 
„Breiter Steig“ in der Gemarkung 
Burgfarrnbach. 
Der Geltungsbereich umfasst die 
Grundstücke Flächen-Nummer 
766/3, 804, 804/2, 804/3, 804/4, 
804/5, 804/7, 804/8, 804/9, 807/1, 

807/2, 807/4, 807/5, 807/6, 807/7, 
807/8, 807/9, 807/10, 807/12, 
807/13, 807/14, 807/16, 807/17, 
807/18, 807/21, 807/22, 807/23, 
807/24, 807/25,  807/26, 807/27, 
807/28, 807/29, 807/30, 807/31, 
807/32, 807/33, 807/34, 807/35, 
807/36, 807/37, 807/38, 807/39, 
807/40, 807/41, 807/42, 807/43, 
807/44, 807/45, 807/46, 807/47, 
807/48, 807/49, 807/50, 807/51, 
807/52, 807/53, 807/54, 807/55, 
807/56, 807/57, 807/58, 807/59, 
807/60, 837/1, 837/2, 837/3, 837/4 
sowie Teilflächen Flur-Nummern 
764/2, 757, 757/46, 766/2913, 
918/1 und 918/2 in der Gemarkung 
Burgfarrnbach.
Die genaue Abgrenzung ergibt sich 
aus der beiliegenden Karte, die als 
Anlage zur Veränderungssperre Teil 
der Satzung ist.

§ 2
Rechtswirkungen der Verände-
rungssperre; Ausnahmen
Im räumlichen Geltungsbereich dür-
fen gemäß § 14 Abs. 1 BauGB
•  Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB 

nicht durchgeführt oder bauliche 
Anlagen nicht beseitigt werden.

•  Erhebliche oder wesentlich Wert stei-
gernde Veränderungen von Grund-
stücken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-,  
zustimmungs- oder anzeigepflichtig 
sind, nicht vorgenommen werden. 

Wenn überwiegende öffentliche 
Belange nicht entgegenstehen, kann 
von der Veränderungssperre eine 
Ausnahme zugelassen werden. Die 
Entscheidung über Ausnahmen trifft 
die Baugenehmigungsbehörde im 
Einvernehmen mit der Gemeinde (§ 
14 Abs. 2 BauGB).
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§ 3
Inkrafttreten
Die Satzung über die Veränderungs-
sperre tritt am 30. November 2007 
in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald 
und soweit für ihren Geltungsbereich 
ein Bebauungsplan rechtsverbindlich 
geworden ist, spätestens jedoch mit 
Ablauf des 28. November 2008.
Die Stadt Fürth kann diese Frist um ein 
Jahr und – wenn besondere Umstände 
es erfordern – mit Zustimmung der 
Regierung von Mittelfranken noch-
mals bis zu einem weiteren Jahr ver-
längern (§ 17 Abs. 1 und 2 BauGB).
Hinweis
Dauert die Veränderungssperre 
länger als vier Jahre über den 
Zeitpunkt ihres Beginns oder 
der ersten Zurückstellung ei-
nes Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 
BauGB hinaus, ist den Betroffenen 
für die dadurch entstandenen 
Vermögensnachteile eine angemes-
sene Entschädigung in Geld zu leis-
ten (§ 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Der 
Entschädigungsberechtigte kann die 
Fälligkeit des Anspruches dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung 
der Entschädigung schriftlich bei 
der Stadt Fürth beantragt (§ 18 
Abs. 2 Satz 2 BauGB). Kommt ei-
ne Einigung über die Entschädigung 
nicht zustande, entscheidet die hö-
here Verwaltungsbehörde (§ 18 Abs. 
2 Satz 3 BauGB). Das Erlöschen ei-
nes Entschädigungsanspruches rich-
tet sich nach § 18 Abs. 3 BauGB. 
Unbeachtlich werden nachfolgende 
Verletzungen der Vorschriften: 
•  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 

1 bis 3 beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

•  eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und 

•  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Fürth 
(Stadtplanungsamt, Hirschenstraße 2) 
unter Darlegung des die Verletzung 
begründeten Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a beachtlich sind. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen (§ 215 
Abs. 1 BauGB).
Fürth, 10. September 2007, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Nachbarbeteiligung durch öf-
fentliche Bekanntmachung ge-
mäß Art. 71 Abs. 4 der Bayer. 
Bauordnung (BayBO)
Vorhaben: Erstellung einer Heizungs-
anlage in Containerbauweise für zir-
ka ein Jahr (Ölzentralheizung für 
die Beheizung des Rasens im Play-
mobilstadion mit einer Nennwärme-
leistung von 2 200 KW während der 
Frostperiode 2007/2008).
Grundstück: Laubenweg 60, Ge-
markung Ronhof, Fl. Nr. 270.
Bauherr: SpVgg Greuther Fürth e. V., 
Kronacher Straße 140, 90765 Fürth.
Bei baulichen Anlagen, die auf 
Grund ihrer Beschaffenheit oder 
ihres Betriebes geeignet sind, die 
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft 
zu gefährden, zu benachteiligen oder 
zu belästigen, kann auf Antrag des 
Bauherrn, die Nachbarbeteiligung 
durch öffentliche Bekanntmachung 
im Amtsblatt erfolgen (Art. 71 Abs. 4 
Satz 1 BayBO). Dies ist bei dem o.g. 
Vorhaben der Fall.
Innerhalb eines Monats können be-
troffene Nachbarn die eingereichten 
Bauvorlagen einsehen, Bedenken nä-
her erläutern oder Auskünfte von der 
Bauaufsicht der Stadt Fürth erhalten.
Mit Ablauf der genannten Frist nach 
der Bekanntmachung sind alle öffent-
lich-rechtlichen Einwendungen gegen 
das Vorhaben ausgeschlossen (Art. 71 
Abs. 4 Satz 2 BayBO).
Die Bauvorlagen können bei der 
Bauaufsicht, Hirschenstraße 2, I. 
Stock, Zimmer 140, zu den üblichen 
Öffnungszeiten, Montag bis Freitag 
von 8 bis 12 Uhr, nachmittags nach 
Vereinbarung, eingesehen werden; 
Auskünfte erteilt Georg März, Telefon 
974-31 42.
Die spätere Zustellung der Bauge-
nehmigung wird ebenfalls durch öf-
fentliche Bekanntmachung im Amts-
blatt ersetzt (Art. 71 Abs. 4 Satz 3 
BayBO).

Öffentliche Bekanntmachung ei-
nes Vorbescheides gemäß Art. 
71 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bau-
ordnung (BayBO)
Aktenzeichen: 2007/0010/602/VB/O  
Sm; Vorhaben: Antrag auf Vor-
bescheid zum Neubau einer offe-
nen Großgarage für 302 Stellplätze; 
Grundstück: Nürnberger Straße, 
Gemarkung Fürth, Flur-Nr. 995/6 und 
997/15; Antragsteller: Pillenstein 
Holding GmbH & Co. KG, Nürnberger 
Straße 147, 90762 Fürth.
Vorbescheid
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 

erteilen gemäß Art. 75 der Bayer. 
Bauordnung (BayBO) diesen Vorbe-
scheid zu den Einzelfragen:
1. Städtebauliche Zulässigkeit?
2. Beurteilung der Abstandsflächen?
1. Die planungsrechtliche Zulässigkeit 
des Vorhabens beurteilt sich nach § 34 
BauGB. Das geplante Vorhaben fügt 
sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung in die Eigenart der näheren 
Umgebung ein und ist somit nach § 34 
BauGB zulässig.
2. Das geplante Vorhaben liegt in 
einem Gewerbegebiet. Die gemäß 
Art. 6 Abs. 4 der BayBO erforderli-
chen Abstandsflächen nach Norden 
und Westen sind eingehalten. Für 
die Abstandsflächen zu den auf 
den Baugrundstücken bestehenden 
Gebäuden wird die Gewährung einer 
Abweichung in Aussicht gestellt.
Der Vorbescheid bedarf gemäß Art. 72 
Abs. 2 Satz 2 i. V. m. Art. 75 BayBO 
keiner weiteren Begründung.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage beim Bayer. Verwaltungsgericht 
Ansbach, Postanschrift: Postfach 6 16, 
91511 Ansbach, Hausanschrift: Pro-
menade 24, 91522 Ansbach, schrift-
lich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichtes erhoben werden. Die 
Klage muss den Kläger, die Beklagte 
(STADT FÜRTH) und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeich-
nen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochte-
ne Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sol-
len vier Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung des Ge-
setzes zur Ausführung der Verwaltungs-
gerichtsordnung vom 21. Juni 2007 
wurde das Widerspruchsverfahren im 
Bereich des öffentlichen Baurechts und 
des Denkmalschutzrechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen 
diesen Bescheid Widerspruch einzu-
legen. Die Klageerhebung in elektro-
nischer Form (z. B. durch E-Mail) ist 
unzulässig. 
Kraft Bundesrechts ist bei Rechts-
schutzanträgen zum Verwaltungsge-
richt seit 1. Juli 2004 grundsätzlich 
ein Gebührenvorschuss zu entrichten.
Die Akten des Vorbescheidverfahrens 
können bei der Bauaufsicht, Hirschen-

straße 2, Zimmer 138, eingesehen 
werden.

Neufassung der Gebührensatzung 
für die Vermessungsabteilung 
der Stadt Fürth
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung 
am 19. September 2007 folgenden 
Beschluss gefasst:
Die Stadt Fürth erlässt auf Grund 
von Art. 1, 2 und 8 des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
4. April1993 (GVBl. S. 264, BayRS 
2024-1-1), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 26. Juli 2004 (GVBl. 
S. 272), sowie des Art. 20 des 
Kostengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 20. Februar 
1998 (GVBl. S. 554, BayRS 2013-1-1-
F), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26. Juli 2005 (GVBl. S. 287), folgen-
de Satzung:
§ 1 Gebührengegenstand
Für folgende Leistungen der Ver-
messungsabteilung der Stadt Fürth 
werden Gebühren nach den Bestim-
mungen dieses Abschnittes erhoben:
Im Außendienst
1. Gebäudeabsteckungen und Kontroll-
vermessungen von Neubauten nach 
Lage und Höhe,
2. sonstige Vermessungen und ört-
liche Feststellungen, insbesondere 
Ingenieurvermessungen,
3. Sachverständigentätigkeit, soweit 
sich das Entgelt nicht nach anderen 
Vorschriften zu richten hat.
Im Innendienst
4. Vorbereitung und Ausarbeitung 
der Vermessungen und örtlichen Fest-
stellungen,
5. Zeichenarbeiten (CAD-Zeichnun-
gen, Kartierungen, Skizzen usw.) 
sowie Ergänzen von Karten und 
Plänen,
6. vermessungstechnische Berech-
nungen.
§ 2 Gebühren nach dem Zeit-
aufwand
(1) Bei der Gebühr nach dem 
Zeitaufwand werden nur die auf das 
Dienstgeschäft treffende Arbeitszeit 
und die Wegezeit angerechnet. An-
gefangene halbe Stunden wer-
den voll berechnet. Nicht berück-
sichtigt wird die Zeit für Arbeiten, 
die den Gebührenschuldnern aus 
Billigkeitsgründen nicht angerech-
net werden können. Die abzusetzen-
de Arbeitszeit wird auf halbe Stunden 
abgerundet.
(2) Werden an einem Tag mehre-
re Dienstgeschäfte erledigt, für die 
Zeitgebühren anzusetzen sind, so 
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Kleinanzeigencoupon Die Couponzeilen entsprechen 
in etwa den Druckzeilen.

❑ Immobilien ❑ Vermietungen 
❑ Gesundheit ❑ Verschiedenes
❑ Kaufe/Verkauf 
❑ Stellenmarkt Anzahl der 
❑ Unterricht Schaltungen ____

Firma/Name

Straße HausNr.

PLZ Ort

Telefon/Fax/E-mail

Konto-Nr. BLZ

Bank

Datum Unterschrift

Buchung per Fax 0911/ 766 714 41 oder  
E-Mail: fsz@designdepartment.de
Private Kleinanzeigen kosten bis vier Zei-
len 5 €, jede weitere Zeile 2 €.
Gewerbliche Kleinanzeigen kosten bis vier 
Zeilen 11 € + MwSt., jede weitere Zeile 2,50 €.

werden die Gebühren für sämtliche 
Arbeiten zusammen berechnet und 
dann verhältnismäßig auf die einzel-
nen Arbeiten verteilt.
(3) Es werden je Stunde erhoben:
1. Für Innendienstarbeiten von 
Angehörigen
a) des gehobenen Dienstes 54 Euro 
b) des mittleren Dienstes 43 Euro 
c) des einfachen Dienstes 38 Euro. 
2. Für Außendienstarbeiten von 
Angehörigen
d) des gehobenen Dienstes 59 Euro
e) des mittleren Dienstes 46 Euro 
f) des einfachen Dienstes 41 Euro. 
§ 3 Gebührenfreie Leistungen
Gebühren werden nicht erhoben für
1. vermessungstechnische Leistungen, 
die überwiegend im Interesse der 
Stadt von Amts wegen vorgenom-
men werden; sind sie von einem 
Beteiligten veranlasst, so sind ihm da-
für die Kosten aufzuerlegen, soweit es 
der Billigkeit entspricht;
2. gelegentliche Auskünfte, Ratschläge 
und Anregungen einfacher Art;
3. das Verfahren über Stundungs- und 
Erlassanträge.
§ 4 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner ist
1. wer die Leistung der Vermessungs-
abteilung der Stadt Fürth veranlasst 
hat,
2. wer die Gebührenpflicht durch eine 
entsprechende schriftliche Erklärung 
übernommen hat.
(2) Mehrere Schuldner haften als 
Gesamtschuldner.
§ 5 Entstehung und Fälligkeit
Die Gebühren entstehen grundsätz-
lich mit dem Beginn der gebühren-
pflichtigen Leistung und werden fäl-
lig bei Beendigung dieser Leistung.
§ 6 Zurückbehaltungsrecht
Urkunden, Schriftstücke, Karten, 
Pläne und Zeichnungen können bis 
zur Bezahlung der geschuldeten Ge-
bühren zurückbehalten oder unter 
Nachnahme übersandt werden.
§ 7 Inkrafttreten
Diese Gebührensatzung tritt rück-
wirkend am 15. November 2006 in 
Kraft.
Gleichzeitig treten die Gebühren-
satzungen für die Vermessungsab-
teilung vom 18. Dezember 1979 
(Amtsblatt Nr. 45 vom 21. Dezember 
1979), zuletzt geändert am 30. 
Juli 2001 (Amtsblatt Nr. 17 vom 5. 
September 2001), und vom 27. Okto-
ber 2006 (Amtsblatt Nr. 21 vom 8. 
November 2006) außer Kraft.
Die Gebührensatzung für die Ver-
messungsabteilung der Stadt Fürth 
wird hiermit ausgefertigt und amtlich 

bekannt gemacht.
Fürth, den 7. Oktober 2007, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Öffentliche  
Ausschreibungen

1. Auftraggeber: Stadtentwässe-
rungsbetrieb Fürth, Hirschenstraße 2, 
90762 Fürth, Telefon 974-31 06, Tele-
fax 974-31 08.
2. a) Verfahrensart: Öffentliche Aus-
schreibung nach VOL/A.
b) Vertragsform: Liefervertrag.
3. a) Ausführungsort: Hauptkläran-
lage Fürth, 90762 Fürth, Erlanger 
Straße 105 und Kläranlage Nord, 
90768 Fürth, Schlossgarten 24.
b) Auftragsgegenstand: 
Los 1: Hauptkläranlage Fürth; 
Schlammentwässerung; Lieferung 
von Flockungshilfsmitteln, Entschäu-
mern, Belagsverhinderern und Ge-
ruchsbekämpfungsmitteln; Abnahme 
innerhalb von ca. 12 Monaten: 50 
Tonnen WS Flockungshilfsmittel, ei-
ne Tonne Entschäumer, fünf Tonnen 
Belagsverhinderer, eine Tonne Ge-
ruchsbekämpfungsmittel.
Los 2: Hauptkläranlage Fürth und Klär-
anlage Nord; Überschussschlamm-
eindickung und Nachklärung; Lie-
ferung von Flockungshilfsmitteln; 
Abnahme innerhalb von ca. 12 
Monaten: elf Tonnen WS Flockungs-
hilfsmittel.
Der Auftrag beinhaltet auch die 
Beratung während der Dauer des 
Auftrages über Dosierung und 
Anwendung des Produktes durch eine 
Chemie-Fachkraft oder Fachkraft für 
Abwassertechnik.
c) Unterteilung in Lose: Ja.
d) Anfertigen von Entwürfen: 
Entfällt.
4. Ausführungsfrist: Beginn: Januar 
2008, Ende: Januar 2009.
5.a) Anforderung der Unterlagen 
bei: Stadt Fürth, Bauverwaltungsamt, 
Zentrale Submissionsstelle, Zimmer 
002, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth, 
Telefon 974-31 06, Telefax 974-31 08. 
Verdingungsunterlagen können bei 
der o.g. Stelle ab 30. Oktober 2007 
von 8 bis 13 Uhr abgeholt, bzw. ange-
fordert werden.
b) Zahlung: Die Verdingungsunter-
lagen können gegen Bezahlung ei-
nes Betrages von 10 Euro abge-
holt werden. Bei Anforderung der 
Verdingungsunterlagen ist der Nach-
weis der Einzahlung vorgenannten 
Betrages auf Konto Sparkasse Fürth 
18 (BLZ 762 500 00) oder Postscheck 

Nürnberg 2676-859 (BLZ 760 100 85) 
beizufügen. Der Betrag wird nicht zu-
rückerstattet.
6.a) Schlusstermin für Angebots-
eingang: 27. November 2007, 15 
Uhr.
b) Anschrift: Stadt Fürth, Bauver-
waltungsamt, Zentrale Submissions-
stelle, Zimmer 002, Hirschenstraße 2, 
90762 Fürth.
c) Sprache: Deutsch.
7.a) Zur Angebotsöffnung zugelas-
sene Personen: Keine.
b) Tag, Stunde, Ort: 27. November 
2007, 15 Uhr, Zentrale Submissions-
stelle, Zimmer 002, Hirschenstraße 2, 
90762 Fürth.
8. Kautionen und sonstige Sicher-
heit: Entfällt.
9. Finanzierungs- und Zahlungs-
bedingungen: Abschlags- und 
Schlusszahlungen erfolgen nach 
VOL/B.
10. Rechtsform der Bietergemein-
schaft: Bietergemeinschaften haften 
gesamtschuldnerisch mit bevollmäch-
tigtem Vertreter.
11. Mindestbedingungen: Für den 
Auftrag kommen Bieter in Betracht, 
die bereits Leistungen mit Erfolg aus-
geführt haben, die mit der zu verge-
benden Leistung vergleichbar ist. Zum 
Wettbewerb werden nur Hersteller 
oder deren autorisierte Händler zuge-

lassen.
Mit dem Angebot sind Produktproben 
abzugeben, die von einem unabhän-
gigen Sachverständigen im Labor 
hinsichtlich ihrer Effektivität un-
tersucht werden. Vor Erteilung des 
Lieferauftrages ist ein mindestens 
einwöchiger Entwässerungsversuch 
durchzuführen, wobei die ermit-
telten Verbrauchswerte zu belegen 
sind. Mit dem Angebot sind folgende 
Nachweise vorzulegen:
•  Umsatz der letzten drei abgeschlos-

senen Geschäftsjahre, bei vergleich-
baren Leistungen

•  Referenzen für vergleichbare Leis-
tungen

•  Angaben über die Struktur des Unter-
nehmens und das zur Verfügung ste-
hende Fachpersonal

•  Angaben über Qualitätssicherungs-
maßnahmen sowie der Untersu-
chungsmöglichkeit des Unterneh-
mens.

12. Bindefrist: 31. Januar 2008.
13. Zuschlagskriterien: Gem. VOL/
A § 25.
14. Nebenangebote: Sind zugelas-
sen.
15. Sonstige Angaben: Entfällt.
16. Tag der Veröffentlichung der 
Vorinformation: Entfällt.
17. Tag der Absendung der Be-
kanntmachung: Entfällt. n




